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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1957

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Es besteht kein Zweifel, daß durch das Verhalten eines Rechtsanwaltes, der trotz Verhängung von Ordnungsstrafen

seiner Verp5ichtung, als bestellter Abwesenheitskurator dem Kuratelsgericht im Sinne der erteilten Anordnungen

Bericht zu erstatten, nicht nachkommt, Ehre und Ansehen des Rechtsanwaltsstandes in der Ö:entlichkeit

beeinträchtigt werden.
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